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Einleitung

Die Willenserklärung wird nach ganz h.M. in einen objektiven und einen sub-
jektiven Tatbestand unterteilt. Danach ist neben einer Erklärung, die aus der Sicht
eines objektiven Empfängers (§§ 133, 1571) auf einen Rechtsfolgewillen schließen
läßt, auf der subjektiven Seite ein mit der Erklärung übereinstimmender Wille er-
forderlich. Der Gesetzgeber hat jedoch für den Fall des Irrtums, d. h. der Abwei-
chung des Gewollten vom Erklärten, entschieden, daß der Erklärende zunächst an
seine Erklärung gebunden ist. Er kann sich nur durch unverzügliche (vgl. § 121)
Anfechtung von der rechtsgeschäftlichen Bindung lösen und muß dann dem ande-
ren den Schaden ersetzen, den dieser im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Wil-
lenserklärung erlitten hat (vgl. § 122). Die Voraussetzung eines wirksamen Willens
als Teil einer Willenserklärung ist damit aufgegeben.

Trotz dieser gesetzlichen Entscheidung will man den Willen als Tatbestands-
merkmal der Willenserklärung in weiten Teilen des Schrifttums nicht aufgeben.
Die §§ 119 ff. sollen danach nur bestimmte Fälle der Abweichung des Erklärten
vom Gewollten erfassen: Der Wille wird in drei Elemente unterteilt, in den Ge-
schäftswillen (den Willen ein bestimmtes Rechtsgeschäft vorzunehmen), in das
Erklärungsbewußtsein (das Bewußtsein überhaupt irgendeine rechtsgeschäftliche
Erklärung abzugeben) und den Handlungswillen (der Wille zur Ausführung der
Erklärungshandlung), wobei die Irrtumsregelung nur für den fehlerhaften Ge-
schäftswillen gelten soll. Während die Behandlung der Erklärung ohne Erklärungs-
bewußtsein streitig ist – nach heute wohl h.M. liegt bei Verschulden des Erklären-
den eine Willenserklärung vor –, wird der Tatbestand der Willenserklärung bei
fehlendem Handlungswillen fast einhellig abgelehnt2. Auf der Grundlage dieser
heute gängigen Dreiteilung des Willens soll dessen Bedeutung für den Tatbestand
der Willenserklärung untersucht werden.

Vorab ist zu klären, welche Bedeutung der Anfechtungsregelung für die Tatbe-
standsmäßigkeit des Willens zukommt. Möchte man nur solche Tatbestände als
Willenserklärung bezeichnen, welche zu einer Erfüllungshaftung führen, so ist we-
gen der einseitigen Vernichtbarkeit der Willenserklärung durch Anfechtung nach
§§ 119 ff. sogar der fehlerfreie Geschäftswille ein unverzichtbares Tatbestands-

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
2 Vgl. zu der Trennung von objektivem und subjektivem Tatbestand und der Dreiteilung

des subjektiven Tatbestandes etwa Larenz / Wolf, § 24 Rn. 3 ff.; Köhler, § 7 Rn. 4 ff.; Medicus,
Rn. 605 ff.; ders., BR, Rn. 129 ff.; Brox, Rn. 82 ff.; Erman / Palm, Vor § 116 Rn. 2 ff.; Stau-
dinger / Dilcher, Vorbem zu §§ 116 – 144 Rn. 16 ff.; Soergel / Hefermehl, Vor § 116 Rn. 11 ff.



merkmal der Willenserklärung. Nach dieser Auffassung findet das Erfordernis des
Erklärungsbewußtseins in § 119 ein argumentum a fortiori. Wenn schon die mit
fehlerhaftem Geschäftswillen abgegebene Willenserklärung nach §§ 119, 142 I,
122 lediglich den Ersatz des Vertrauensschadens – und keine Erfüllungshaftung –
begründet, so muß dies erst recht für das Erklärungsbewußtsein gelten. Dement-
sprechend sieht Alfred Manigk, der Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche weg-
weisende Arbeiten zur Rechtsgeschäftslehre geschrieben hat, in der Anfechtbarkeit
eine gesetzliche Verneinung des dem Gesetz zugrunde liegenden Begriffs der Wil-
lenserklärung. Nach Ansicht von Manigk kann zwar schon ein Teiltatbestand
Rechtsfolgen auslösen, wobei aber die Erheblichkeit des Gesamttatbestandes nicht
übersehen werden darf. Die Zurechenbarkeit des Erklärungssinnes mit ihrer Zer-
störung durch die Anfechtbarkeit beruhe auf dieser Tatbestandsteilung. Der Begriff
der Willenserklärung könne aber nur aus dem Gesamttatbestand bestimmt werden,
denn dem Teiltatbestand fehle die volle Wirksamkeit, da er von dem den wirkli-
chen Willen umfassenden Gesamttatbestand der Willenserklärung vernichtet, end-
gültig also von diesem bestimmt werde. Aus den §§ 116 ff. ergebe sich, daß der
Wille notwendiger Bestandteil der Willenserklärung sei. Denn es sei ein Wider-
spruch, einmal den äußeren Erklärungstatbestand für den Tatbestand der Willens-
erklärung genügen zu lassen, dann aber die Anfechtbarkeit auf den fehlenden Wil-
len zu stützen3.

Daß die Anfechtbarkeit eines zurechenbaren Erklärungstatbestandes der Annah-
me einer Willenserklärung jedoch nicht entgegensteht, ergibt sich daraus, daß die
angefochtene Willenserklärung nicht ohne Folgen bleibt, sondern zunächst wirk-
sam ist und sogar nach Anfechtung den Ersatz des Vertrauensschadens gemäß
§ 122 zu Folge hat. Die Anfechtungsregelung knüpft dabei an den Tatbestand der
Willenserklärung an, d. h. sie setzt eine Willenserklärung voraus, die angefochten
werden kann. Was, wenn nicht eine Willenserklärung, muß denn angefochten wer-
den, um eine endgültige Bindung zu verhindern? Woran wird denn der irrtümlich
Erklärende gebunden, wenn er nicht (rechtzeitig) anficht? Bei der Bestimmung des
Tatbestandes der Willenserklärung geht es darum, festzustellen, ob das Vertrauen
des Empfängers auf einen objektiven Erklärungstatbestand geschützt wird. Auch
im Falle einer Anfechtung kann der Erklärende sich seiner – wenn auch gegenüber
der Erfüllungshaftung abgeschwächten – Erklärungsverantwortung nicht entzie-
hen. Eine Willenserklärung liegt hingegen nicht vor, wenn an einen (objektiven)
Erklärungstatbestand keinerlei Rechtsfolgen anknüpfen, da er dem Verursacher
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3 So Manigk, Irrtum und Auslegung, S. 79 ff., 82; ders., Tatsachen, juristische, in: Hand-
wörterbuch der Rechtswissenschaft, S. 853 Nr. 7 ff.; ders., Stillschweigend bewirkte Voll-
machten, S. 590 (633 und 640); ders., DJZ 1902, 279 (281); ebenso Harr, S. 66, 68, 69 und
passim; Erbach, S. 14; Brinkmann, S. 23; Schuster, S. 6; Baier, S. 32, führt auch die Erklä-
rungs- und Willenstheorie auf den Gegensatz zwischen Teil- und Gesamttatbestand zurück:
„Während die Erklärungstheorie den abgetrennten äußeren Erklärungstatbestand, weil er
Rechtsfolgen auszulösen vermag, für den Begriff der Willenserklärung genügen lassen will,
betrachtet die Willenstheorie den Gesamttatbestand, in welchem der Rechtsfolgewille erheb-
lich ist.“ Vgl. zur Tatbestandsteilung auch Kühne, S. 1 ff., insbes. S. 6.



nicht zugerechnet werden kann und ihn somit keine Erklärungsverantwortung
trifft. Ferner hat die Festlegung des Tatbestandes der Willenserklärung Bedeutung
für die Frage der Anwendbarkeit der Vorschriften, die sich auf die Willenserklä-
rung beziehen (§§ 104 ff., 116 ff.); denn nur für Willenserklärungen gelten die
Vorschriften über Geschäftsfähigkeit und Anfechtung. Die Anfechtbarkeit setzt
also gerade das Vorliegen einer Willenserklärung voraus und führt nicht zur Negie-
rung des Tatbestandes einer Willenserklärung. Eine Willenserklärung liegt auch
dann vor, wenn der Erklärende letztlich – nach erfolgter Anfechtung – nur für den
Vertrauensschaden einzustehen hat.
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